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"Gehorsame Vorstellung und Bitte mehrerer Ulmischen Bürger an den Kurbaierischen 

provisorischen Magistrat der Stadt Ulm die Veränderung der öffentlichen Badplätze 

betreffend".  

Eine Reaktion auf das Badeverbot (siehe Material 2), Juli 1803. 

(StA Ulm, B 745/11 Nr. 2) 

 

Transkription 

Gehorsame Vorstellung und Bitte mehrerer Ulmischen Bürger an den Kurbaierischen 

provisorischen Magistrat der Stadt Ulm die Veränderung der öffentlichen Badepläze betreffend. 

 

Die neueste Verordnung der provisorischen Polizey-Commission, das Badewesen betreffend, 

giebt einen neuen Beweis, daß dieselbe bei allen ihren wohlthätigen Policei-Verbesserungen das 

öffentliche Vergnügen des Publikums niemals befritiget. Aus angegebenen Gründen wurde das 

Baden am rechten Donauufer verboten und dagegen zwar andere Pläze auf dem linken Ufer der 

Donau zu öffentlichen Badepläzen bestimmt, damit dem Publikum die hier ziemlich allgemein 

gewordene Sommer-Belustigung - das Baden im Fluße - nicht entzogen werde. 

Es sind vielleicht nur wenige Städte in Deutschland, in denen das Baden zu einer so allgemeinen 

Volksbelustigung heranwuchs, als in Ulm; es wird aber auch wohl keine Stadt so viele geschickte 

Schwimmer aufzuweisen haben, als Ulm; die Ulmer stehen sogar im Auslande in besonderem 

Rufe als Schwimmverständige. 

Obgleich die Schwimmkunst vor Alters in größerm Ansehen stand, als in den neuern Zeiten, so 

ist ihr realler Werth dennoch dadurch nicht aufgehoben worden und es hat dieselbe den 

streitenden Armeen im lezten Kriege eben so auszeichnende Dienste geleistet, als es unsern 

Schiffleuten und jedem andern Bürger, auf Reisen sowohl als zu Hause, schon oft zum 

wesentlichen Nuzen gereicht hat, Schwimmen zu können. 

 

Die gehorsamst Unterzeichneten, zum größern Theile Schwimmer, die mit den Tiefen und den 

Badepläzen in der Donau, von der alten Iller ab bis zum Hohen Steg aufs genaueste bekant sind; 

zum Theil auch Nicht-Schwimmer, die das kalte Bad blos zur Stärkung und Erhaltung ihrer 

Gesundheit gebrauchen, nehmen sich die Freiheit, dem Kurbaierischen provisorischen Magistrat 

in Hinsicht der Verlegung der Bade-Pläze folgende gehorsame Vorstellungen und Bemerkungen 

vorzulegen: 

Der Badeplaz bei der ersten Schlacht, dem Kobel gegenüber, hat für die badenden Ulmer 

folgende besondere Vorzüge vor den andern beiden neuangewiesenen Pläzen: 

 

1.) Die, Vielen von uns sehr bequeme Gelegenheit, Ueberschiffens von dem Einlaß zur 

Badestelle, die den dreifachen Vortheil darreicht, daß man sich 

 a.) bei dem Hingehen zum Baden nicht so sehr erhitzt, wornach bei dem Auskleiden und 

Eintretten ins Bad Nachtheil für die Gesundheit entstehen kann; 

 b.) daß man sich bei einem schnell hernnahendem Gewitter eben so leicht und schleunig nach 

der Stadt zurückbringen kann; 
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 c.) daß man vorzüglich auch Kinder auf eine minder nachtheilige Art dem stärkenden Bad 

zuführen kann, die sich auf einem langgestreckten Wege durch ihr jugendliches Feuer und ihre 

muthwilligen Sprünge so sehr erhizen, daß schon das Entkleiden dem jungen Körper nachtheilig 

werden kann. 

 

2.) Ist das etwas hohe, mit Gras bewachsene Ufer zum Aus- und Ankleiden der Badenden und 

zur Verwahrung der Kleider sehr bequem. 

 

3.) Sind vorzüglich die meisten badenden Ulmer mit dem dortigen Ufer und mit den Tiefen und 

Untiefen dieser ganzen Strecke so genau bekannt, daß man sehr selten unglückliche Beispiele 

von Ertrunkenen erlebt, die an dieser Stelle ihren Tod gefunden hätten, indem schon der 

kleinste Knabe von dem ältern die Warnung empfängt:" Dort mußt Du nicht hingehen, dort ist 

es tief, nur hier ist es gut für Dich." Jeder Badende weiß, wo er als Schwimmer oder als 

Nichtschwimmer in das Wasser eingehen, wo er sich darin aufhalten und wo er sich nicht 

hinwagen soll. Dieß weiß der Knabe von 4 Jahren so gut als der Mann von 60 Jahren. Auch 

macht die beständig große Anzahl der Badenden und der vielen Schwimmer das Verunglücken 

eines Menschen beinahe unmöglich. 

 

[...] 

 

5.) Ist gerade dieser Plaz für Schwimmende der allerangenehmste, weil sie oberhalb der ersten 

Schlacht dicht am Ufer Wassertiefe genug finden, um ihre Kunst zu üben und ihr Vergnügen 

genießen zu können, ohne sich von dem Ufer ab durch große zum Theil sehr spizige und 

verwundende Steine bis zur Tiefe hinaus zu kämpfen. 

 

6.) Nichtschwimmende finden den dortigen Plaz deswegen für den bequemsten, weil der Grund 

nicht schlammig und nicht mit großen Steinen belegt ist, an denen man sich sehr wehe tun 

kann , sondern weil man daselbst einen für den sizenden und gehenden Bader sehr 

willkommenen ebenen Kiesboden findet. 

 

7.) Ist dieser Badeplaz unsern Schiffleuten, denen es Pflicht und Nothwendigkeit ist, sich im 

Schwimmen zu üben, in soferne der gelegenste, weil er an ihren Arbeitsplaz stößt, den sie erst 

nach vollendetem Tagewerk verlassen und alsdann nicht noch einen langen Weg zu einer 

entfernten Badestelle am entgegengesezten Ufer zurücklegen können. 

 

[...] 

 

Die gehorsamst Unterzeichneten sind weit entfernt, die Schamlosigkeit zu billigen, die durch das 

Baden unter der Donaubrücke, am Schwal und mitten in der Stadt im Blauflusse entsteht, es 

war auch nicht ihre Befugniß, dasselbe abzuschaffen, sie haben es wohl zum Theil mit Unwillen 

angesehen; nur sollte das Verbot des Badens an diesen benannten Pläzen nicht zugleich die 



 

www.stadtarchiv.ulm.de 

9 

 

Veranlassung seyn, daß sie des, nicht nur von ihnen, sondern von noch vielen andern Nicht-

Unterzeichneten allgemein geliebten Badeplazes bei der ertsen Schlacht beraubt würden. 

Sie bitten daher den Kurbaierischen provisorischen Magistrat, daß durch seine Verwendung das 

hohe Kurbaierische General-Commissariat in Schwaben bewogen werden möchte, den 

gehorsamst Unterzeichneten zu gestatten, daß ausser den beiden nun ausgewiesenen 

Badepläzen die Gegend der ersten Schlacht von der Ueberfahrt ab, dem Ziegelstadel gegenüber, 

der Haspel genannt, bis zum Sporn herunter, der dem Einlaß gegenüber ist, auch als öffentlicher 

Badeplaz anerkannt und aus obenberührten Gründen gestattet würde, dort ungehindert baden 

und schwimmen zu können. 

   

[...] 

 

Ulm am 16. Julius 1803 [...]  

 


